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Kreis Gütersloh 
Abteilung Arbeit und Soziales 
Sachgebiet Behindertenhilfe 

 Rheda-Wiedenbrück, 05.04.2011 

 
 

Ergebnisprotokoll 
 

der 5. Regionalplanungskonferenz  „Eingliederungshilfe Wohnen“  
am 17.03.2011 im Kreishaus Rheda-Wiedenbrück 

 
 
 
Beginn: 14:00 Uhr 
Ende: 15:45 Uhr 
 
Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 
 
Tagesordnung: 

 

TOP 1: Genehmigung der Niederschrift 
 
TOP 2: Aktuelle Zahlen zum Wohnen von behinderten Menschen im Kreis Gütersloh  
 
TOP 3: Aktionsplan „Inklusives Gemeinwesen“ im Kreis Gütersloh 
 
TOP 4: Kooperationsvereinbarung zwischen LWL und Kreis GT  

- Inhalt der Kooperationsvereinbarung 
- Beschluss über Änderung der Geschäftsordnung 

 
TOP 5: Bericht über neue Wohnangebote für behinderte Menschen im Kreis Gütersloh  
 
TOP 6: Verschiedenes 
 

 
_______________________ 
 
 
Zu TOP 1: 
 
Herr Jung begrüßte die Anwesenden zur 5. Regionalplanungskonferenz für den Kreis Gütersloh. Er-
gänzungen zur Tagesordnung wurden nicht vorgetragen. Die Niederschrift der Regionalplanungskonfe-
renz vom 01.09.2010 wurde genehmigt. 
 
Herr Jung berichtete, dass Herr Wedershoven kurzfristig erkrankt sei. Aus diesem Grund werde der 
ursprünglich unter TOP 3 geplante Sachstandsbericht zum Projekt „Teilhabe 2012“ mit ersten Erfah-
rungen aus den Modellregionen auf die nächste Regionalplanungskonferenz vertagt. An Stelle dessen 
werde der Antrag der Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“ im Kreistag des Kreises Gütersloh für einen 
Aktionsplan „Inklusives Gemeinwesen“ vorgestellt. 
 
Zu TOP 2: 
 
Im Bereich der Hilfeplanung für den Kreis Gütersloh wurde beim Landschaftsverband eine zusätzliche 
Teilzeitstelle geschaffen. Frau Kleykamp verstärkt die Arbeit von Frau Papenbrock und stellte sich den 
Mitgliedern der Regionalplanungskonferenz vor. Sie wird künftig ebenfalls an den Regionalplanungs-
konferenzen teilnehmen. 
 
Die Vertreter des Landschaftsverbandes Frau Arntz, Frau Rose und Frau Papenbrock stellten die aktu-
ellen Statistikzahlen mit Stand zum 30.06.2010 vor (Anlage 2). Folgende Entwicklungen wurden her-
vor gehoben: 
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Stationäres Wohnen: 

• In Westfalen-Lippe ist die Anzahl der Wohnheimplätze mit Stand 31.12.2010 um insgesamt 64 
Plätze geringer als im Vorjahr. Der größte Platzabbau hat im Bereich der geistig behinderten 
Menschen stattgefunden. 

• Betrachtet man das Verhältnis der Wohnheimplätze zu der Anzahl der Leistungsempfänger im 
Kreisgebiet Gütersloh, so fällt auf, dass im Bereich der geistigen und körperlichen Behinderung 
eine Unterversorgung an Plätzen zu existieren scheint. Für Körperbehinderte existieren gar 
keine stationären Plätze. Auf Nachfrage gab Frau Arntz an, dass es sich bei diesen Menschen 
in der Regel um Mehrfachbehinderte handele, die größtenteils in Einrichtungen für geistig be-
hinderte Menschen untergebracht seien. Nähere Informationen dazu werde sie in der nächsten 
Regionalplanungskonferenz geben. 

• Die Anzahl der Leistungsempfänger von stationären Wohnhilfen liegt mit 1,95 auf 1.000 Ein-
wohner im Kreis Gütersloh weit unter dem Schnitt von Westfalen-Lippe mit 2,5 auf 1.000 Ein-
wohner.  

 
Ambulant Betreutes Wohnen: 

• Die Anzahl der psychisch behinderten Menschen und der Suchtkranken im Ambulant Betreuten 
Wohnen ist weiter angestiegen und liegt über dem Durchschnitt in Westfalen-Lippe. Im Bereich 
der geistig behinderten Menschen liegt der Kreis Gütersloh unter dem Durchschnitt. 

• Bei der Altersstruktur fällt auf, dass die Gruppe der 50-64-jährigen stetig wächst. 
• Die Anzahl der Leistungsempfänger von ambulanten Wohnhilfen liegt mit 2,19 auf 1.000 Ein-

wohner im Kreis Gütersloh über dem Schnitt von Westfalen-Lippe mit 2,08 auf 1.000 Einwoh-
ner.  

• Die Anzahl der Angebote hat in den letzten sechs Jahren mit ca. 40 % stark zugenommen, be-
sonders im Bereich der geistig behinderten und der psychisch erkrankten Menschen. Frau Ro-
se ergänzte, dass auch weiterhin viele neue Anträge auf Zulassung von ambulanten Wohnan-
geboten beim LWL eingingen. Der Bearbeitungsstand dieser Anträge liege derzeit bei Mai 
2010. Nach Auffassung des LWL sei jeder Behinderte versorgt, es gebe sogar Anbieter ohne 
Klienten, deshalb werde hausintern über eine Anerkennungspause diskutiert. 

 
Betreutes Wohnen in Gastfamilien: 
 

• Inzwischen nutzen drei behinderte Menschen das Angebot des Betreuten Wohnens in Gastfa-
milien. 

 
Individuelles Hilfeplanverfahren: 

 
• Bereits nach dem 1. Halbjahr 2010 ist abzusehen, dass es bei der Anzahl der beratenen Fälle 

einen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2009 geben wird. Diese Entwicklung zeichnet sich beson-
ders bei den ambulanten Fällen ab. 

• Die durchschnittliche Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden bei allen Fällen, inklusive 
denen, über die nach Aktenlage entschieden wurde, ist im 1. Halbjahr 2010 in allen Personen-
kreisen leicht rückläufig. 

• Die durchschnittliche Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden liegt im Kreis Gütersloh in al-
len Personengruppen unter dem Durchschnitt in Westfalen-Lippe.  

 
Zu TOP 3: 
 
Herr Vincke aus der Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“ im Kreistag informierte über den Antrag für die 
Sitzung des Kreisausschusses an 04.04.2011 zum Thema „Inklusives Gemeinwesen“, der als Tisch-
vorlage allen Mitgliedern der Regionalplanungskonferenz ausgehändigt wurde (Anlage 3). Darin wird 
angeregt, eine Strategie für einen Aktionsplan im Kreis Gütersloh zu erarbeiten, um dem Gedanken der 
„Inklusion“ aus der im Jahr 2010 ratifizierten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen im Kreis Gütersloh Rechnung zu tragen. Dabei sei mehr als nur eine offene Diskussion über 
politische Grenzen hinaus erwünscht. Ziel des Antrages sei es, alle Beteiligten an der Erarbeitung eines 
konstruktiven Verfahrens zu beteiligen. 
 
Herr Klaus (CDU-Fraktion) bestätigte, dass dieses Thema auch im Rahmen der Haushaltsdebatte ein 
Schwerpunkt sei. Dabei gehe es beispielsweise darum, Schulen adäquat auszustatten, damit behinder-
te und nichtbehinderte Kinder gemeinsam lernen können. 
 
Herr Jung bat das Fachgremium um Diskussionsvorschläge. Herr Feischen wies darauf hin, dass das 
Thema „Inklusion“ alle Lebensbereich betreffe und die große Herausforderung darin bestünde, dieses 



   
Protokoll der Regionalplanungskonferenz „Eingliederungshilfe Wohnen“ am 17.03.2011 
  Seite 3 von 4 

zu konkretisieren. Herr Henke regte an, darüber nachzudenken, inwieweit es möglich sei, behinderte 
Menschen bei politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Form von Beiräten, Beteili-
gungen, etc. mehr als bisher mit einzubeziehen.  
 
Zu TOP 4: 
 
Herr Susat stellte den Inhalt der zwischen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem Kreis 
Gütersloh abgestimmten Kooperationsvereinbarung nach § 2 AV-SGB XII NRW vor, in die auch die 
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 ff. SGB XII) mit einfließen (Anlage 
4). Der Kreis Gütersloh habe entschieden, für diese Hilfeart keine zusätzliche Planungskonferenz ein-
zuberufen, sondern diese in die bestehende Regionalplanungskonferenz einzugliedern. Da es dazu 
notwendig sei, weitere Mitglieder aus dem Bereich der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII in die Regionalpla-
nungskonferenz einzuladen, sei eine Änderung der Geschäftsordnung notwendig. Gegen die vorge-
schlagene Änderung der Geschäftsordnung bestanden keine Bedenken, so dass diese einstimmig an-
genommen wurde (Anlage 5).  
 
Herr Jung schlug vor, den Teilnehmerkreis um jeweils einen Vertreter der Diakonie Gütersloh und des 
Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer in Rheda-Wiedenbrück (SKFM) zu erweitern, die je-
weils Wohnungslosen Beratung und Unterstützung anbieten. Darüber hinaus sei beabsichtigt, eine 
entsprechende Vorlage für eine der nächsten Bürgermeisterkonferenzen im Kreis Gütersloh zu schrei-
ben. Darin werde der Kreis Gütersloh vorgeschlagen, 2-3 Vertreter der Städte und Gemeinden, die für 
die Versorgung mit Wohnraum zuständig seien, in die Regionalplanungskonferenz einzubinden. Gegen 
diese Vorschläge bestanden keine Bedenken. 
 
Auf Nachfrage teilte Frau Papenbrock mit, dass die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten künftig möglicherweise auch im Rahmen der Hilfeplankonferenzen beraten werden. 
 
Zu TOP 5: 
 
Frau Friedrichs von der Ev. Stiftung Ummeln, die für Herrn Plaßmeyer an der Sitzung teilnahm, gab 
einen Überblick über organisatorische Veränderungen in den verschiedenen Einrichtungen des Trä-
gers. Die Ev. Stiftung Ummeln habe bei der „Aktion Mensch“ einen Antrag auf Umwandlung der beste-
henden Groß- und Komplexeinrichtung gestellt. Inhalt des Antrages sei eine Dezentralisierung von 50% 
der stationären Plätze in den Dependancen Werther, Wiedenbrück und Bielefeld Ummeln. Insgesamt 
174 Plätze sollen künftig in Kleingruppensettings angeboten werden. Ende April diesen Jahres werde 
mit der Entscheidung gerechnet. In der nächsten Regionalplanungskonferenz könne dazu ggf. Näheres 
berichtet werden. 
 
In Rheda-Wiedenbrück habe die Ev. Stiftung Ummeln zudem die Ankervilla gemietet. Als Integrations-
unternehmen bietet sie eine barrierefreie Gastronomie an. Die Eröffnungsfeier findet am 08.04.2011 
statt.  
 
Herr Henke berichtete, dass der Neubau der Wertkreis gGmbH „Unter den Ulmen“ in Gütersloh im Mai 
2011 beginnen werden. Es handele sich dabei nicht um die Schaffung von neuen Plätzen, sondern um 
den Abbau von Doppelzimmern. 
 
Auf Nachfrage berichtete Frau Rose, dass die Vereinbarung des LWL mit dem Anbieter Hephata für 
den Standort in Halle (Westf.) abgeschlossen sei. Vertreter mehrerer Leistungsanbieter nahmen dies 
zum Anlass, nochmals darauf hinzuweisen, dass mehr Transparenz hinsichtlich bereits abgeschlosse-
ner Sondervereinbarungen im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens von Seiten des LWL ge-
wünscht werde. Frau Rose gab an, dass dieses Thema derzeit nicht einheitlich gehandhabt werde und 
hausintern abschließend abgestimmt werden müsse. Sie stellte regelmäßige Berichte über Neuerungen 
zu diesem Thema in Aussicht, verwies diesbezüglich aber auch auf die Informationen auf der Homepa-
ge des Landschaftsverbandes (www.lwl.org).  
 
Herr Feischen wies darauf hin, dass kleinerer, bezahlbarer Wohnraum für Einzelwohnen behinderter 
Menschen aus seiner Sicht ein „Schlüsselproblem“ darstelle. Insbesondere in Gütersloh sei es schwie-
rig, passenden Wohnraum zu finden. Herr Jung stellte klar, dass das Zurverfügungstellen von Wohn-
raum nach Auffassung des Ministeriums keine öffentliche Aufgabe sei. Herr Henke gab zu bedenken, 
dass dies auch Aufgabe der Politik sei. 
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Zu TOP 6: 
 

• Die nächste Regionalplanungskonferenz wird voraussichtlich im November 2011 stattfinden. Darin 
werden die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einen Schwerpunkt bilden. 

 
Die Sitzung wurde durch Herrn Jung geschlossen. Dieser bedankte sich bei allen Anwesenden für die 
konstruktive Mitarbeit. 
 
Anlagen: 
 
1. Anwesenheitsliste 
2. Aktuelle Zahlen des LWL aus dem Bereich „Wohnen“ mit Stand 30.06.2010  
3. Antrag der Fraktion „Die Grünen“ vom 09.03.2011 
4. Kooperationsvereinbarung zwischen Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Kreis Gütersloh 
5. Geänderte Geschäftsordnung der Regionalplanungskonferenz 
 
Protokoll: C. Reich  











1LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Kreis Gütersloh

im

Wohnbezogene Hilfen für Menschen mit 
Behinderung

Regionalplanungskonferenz

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011



2LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen

Stationäre Wohnhilfen im Kreis Gütersloh

Entwicklung der Wohnheimplätze
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Stationäres Wohnen
Stationäre Wohnhilfen in Westfalen-Lippe
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4LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen

Anzahl der Plätze pro 1.000 EW zum 30.06.2010

Anzahl Plätze Pro 1.000 EW Pro 1.000 EW 

Kreis Gütersloh Kreis Gütersloh Westfalen-Lippe

Geistige 

Behinderung
416 1,18 2,01

Psychische 

Behinderung
164 0,46 0,54

Suchterkrankung 85 0,24 0,17

Körperliche 

Behinderung
0 0,00 0,07

Gesamt 665 1,88 2,79

Zielgruppe

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011



5LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen

Entwicklung der LeistungsempfängerInnen aus dem Kreis  Gütersloh

LeistungsempfängerInnen aus dem Kreis  Gütersloh

im Stationären Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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6LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen
Leistungsempfänger aus Westfalen-Lippe im 

Stationären Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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7LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen

Altersstruktur

Entwicklung der Altersstruktur von LeistungsempängerInnen aus dem Kreis Gütersloh

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Stationäres Wohnen
Leistungsempfänger im Verhältnis zu Wohnplätzen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

416
448

164
145

85
57

0
38

0

100

200

300

400

500

Plätze LeistungsempfängerInnen

P
lä

tz
e
/ 
L

e
is

tu
n

g
s
e
m

p
fä

n
g

e
rI

n
n

e
n

geistige Behinderung psychische Behinderung Suchterkrankung körperliche Behinderung



9LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen
LeistungsempfängerInnen im Verhältnis zu Wohnplätzen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im stationären Wohnen zum Stichtag 30.06.2010

Wohnheimplätze und LeistungsempfängerInnen aus Westfalen-Lippe
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10LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Stationäres Wohnen

Regionale Versorgung im Kreis  Gütersloh

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Stationäres Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

Anzahl der LeistungsempfängerInnen pro 1.000 EW zum 30.06.2010

 LeistungsempfängerInnen Pro 1.000 EW Pro 1.000 EW 

Kreis Gütersloh Kreis Gütersloh Westfalen-Lippe

Geistige 

Behinderung
448 1,27 1,59

Psychische 

Behinderung
145 0,41 0,58

Suchterkrankung 57 0,16 0,20

Körperliche 

Behinderung
38 0,11 0,13

Gesamt 688 1,95 2,50

Zielgruppe
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• Ambulant Betreutes Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011



13LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Ambulant Betreutes Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

LeistungsempfängerInnen aus dem Kreis  Gütersloh

im Ambulant Betreuten Wohnen
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14LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Ambulant Betreutes Wohnen
LeistungsempfängerInnen aus Westfalen-Lippe im 

Ambulant Betreuten Wohnen

Entwicklung in Westfalen-Lippe

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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15LWL-Behindertenhilfe Westfalen

Ambulant Betreutes Wohnen
Entwicklung der Altersstruktur von LeistungsempfängerInnen im

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

 Ambulant Betreuten Wohnen im Kreis Gütersloh

Prozentuales Verhältnis der LeistungsempfängerInnen
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Ambulant Betreutes Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

 LeistungsempfängerInnen Pro 1.000 EW Pro 1.000 EW 

Kreis Gütersloh Kreis Gütersloh Westfalen-Lippe

Geistige 

Behinderung
162 0,46 0,50

Psychische 

Behinderung
412 1,17 1,13

Suchterkrankung 181 0,51 0,38

Körperliche 

Behinderung
19 0,05 0,07

Gesamt 774 2,19 2,08

Zielgruppe

Anzahl der LeistungsempfängerInnen pro 1.000 EW zum 30.06.2010
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Ambulant Betreutes Wohnen

4326Gesamt

11Körperliche Behinderung

96Suchterkrankung

1710Psychische Behinderung

169Geistige Behinderung

Angebote 

31.12.2009

Angebote 

01.07.2003Zielgruppe

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

Angebotssituation im Kreis Gütersloh Angebote im Kreis Gütersloh
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Wohnbezogene Hilfen
Nutzungsgrad der wohnbezogenen Hilfen

Verhältnis der Versorgung stationär zu ambulant

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
Stichtag: 30.06.2010
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Wohnbezogene Hilfen
Verhältnis stationäres Wohnen zum Ambulant Betreuten Wohnen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

Westfalen-

Lippe

geistiger 

Behinderung
448 162 73:27 76:24

psychischer 

Behinderung
145 412 26:74 34:66

Suchterkrankungen 57 181 24:76 35:65

körperlicher 

Behinderung
38 19 67:33 66:34

Gesamt 688 774 47:53 55:45

Kreis GüterslohMenschen mit stationär ambulant

Stichtag: 30.06.2010
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• Betreutes Wohnen in Gastfamilien

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Betreutes Wohnen in Gastfamilien 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

3    Nutzer

 im

Kreis Gütersloh

1    Betreuungsteam
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• Komplementäre Angebote

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Komplementäre Angebote

In Verantwortung der jeweiligen Gebietskörperschaft z.B.
• Kontakt- und Beratungsstellen zur Beratung (und angegliederte niedrig-schwellige 

Angebote)

• Assistenz- und Fahrdienste

• Freizeitangebote

In Verantwortung des LWL 
• 2 Tagesstätten für Menschen mit psychischer Behinderung mit 40 Plätzen

Zuständigkeiten

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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• Individuelles Hilfeplanverfahren

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Individuelles Hilfeplanverfahren

Konkrete Situation im Kreis Gütersloh

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl der beratenen Fälle differenziert nach Zielgruppen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl der beratenen Fälle differenziert nach Zielgruppen

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl der beratenen Fälle differenziert nach Geschlecht

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl beratener Fälle differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht (Männer)

im Kreis  Gütersloh

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl beratener Fälle differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht (Frauen)

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl beratener Fälle differenziert nach Entscheidung 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Entwicklung der Zahl beratener Fälle differenziert nach Entscheidung 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Beratene Fälle

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

Entwicklung der beratenen Fälle differenziert nach Entscheidung

im Kreis Gütersloh und in Westfalen-Lippe
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Entwicklung der Fachleistungsstunden im Ambulant Betreuten Wohnen 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis Gütersloh

durchschnittlich bewilligte Fachleistungsstunden in den Hilfeplankonferenzen
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Individuelles Hilfeplanverfahren
Entwicklung der Fachleistungsstunden im Ambulant Betreuten Wohnen 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

Durchschnittlich bewilligte FLS in den Hilfeplankonferenzen in Westfalen-Lippe
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Auswertung aller LB im  lfd. Leistungsbezug 
Entwicklung der Fachleistungsstunden im Ambulant Betreuten Wohnen 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

im Kreis  Gütersloh

Entwicklung der FLS für alle LeistungempfängerInnen  
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Auswertung aller LB im  lfd. Leistungsbezug 
Entwicklung der Fachleistungsstunden im Ambulant Betreuten Wohnen 

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011

in Westfalen-Lippe

durchschnittliche Höhe der FLS für alle LeistungsempfängerInnen in Westfalen-Lippe
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Danke für die Aufmerksamkeit

Regionalplanungskonferenz im Kreis Gütersloh am 17.03.2011























































Geschäftsordnung 
der Regionalplanungskonferenz „Eingliederungshilfe Wohnen sowie der Hilfen für 

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ (RPK) 
für den Kreis Gütersloh 

 
 
Gemäß der „Kooperationsvereinbarung über die Leistungen der Eingliederungshilfe und die 
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ zwischen dem Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) und dem Kreis Gütersloh wird, zur Fortschreibung der Angebots-
struktur unter Einbeziehung der örtlichen Akteure, mindestens einmal jährlich eine Regional-
planungskonferenz durchgeführt. 
 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
Aufgabe der Regionalplanungskonferenz ist die Fortschreibung der Angebotsstruktur „Eingliederungs-
hilfe Wohnen sowie der Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ im Kreis Gü-
tersloh insbesondere durch 
 

- Schaffung und Aktualisierung einer Übersicht relevanter Hilfeangebote (inklusive komplemen-
tärer Hilfen) 

- Empfehlungen zur Bedarfsdeckung auf Basis der beobachtbaren lokalen Veränderungen 
- Empfehlungen zu Qualitätsentwicklung und Hilfestandards 
- Beratung über die Weiterentwicklung struktureller und inhaltlicher Konzepte 
- Informationsaustausch zwischen den Beteiligten. 

 
 

§ 2 
Mitglieder der Regionalplanungskonferenz 

 
(1) Die Regionalplanungskonferenz setzt sich zusammen aus 
 

− Vertretern des Kreises Gütersloh,  
− Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh, 
− Vertretern des LWL, 
− Vertretern der örtlichen Kreispolitik, 
− Vertretern der örtlichen Leistungsanbieter sowie  
− Vertretern der Betroffenenseite bzw. Selbsthilfegruppen. 

 
(2) Die Tätigkeit in der Regionalplanungskonferenz wird ehrenamtlich ausgeübt. Aufwandsentschädi-

gungen werden nicht gezahlt. Darüber hinaus entstehende Kosten werden von der entsendenden 
Stelle getragen. 

 
(3) Die Mitglieder der Regionalplanungskonferenz orientieren sich in ihrem Handeln an den Bedürf-

nissen der Hilfesuchenden. 
 
(4) Die Mitgliedschaft in der Regionalplanungskonferenz ist kontinuierlich vorgesehen. Bei Verhinde-

rung eines Mitgliedes ist die Teilnahme durch eine vorab benannte persönlich bestellte Vertreterin 
bzw. einen vorab persönlich bestellten Vertreter seitens der entsendenden Einrichtung sicherzu-
stellen. 

 
(5) Die Mitglieder der Regionalplanungskonferenz geben die Informationen aus den Sitzungen an die 

entsendenden Einrichtungen/Institutionen weiter. 
 
(6) Zu den Sitzungen der Regionalplanungskonferenz können weitere sachkundige Personen hinzu-

gezogen werden. 
 
 
 



 
§ 3 

Vorsitz der Regionalplanungskonferenz 
 
Vorsitzender der Regionalplanungskonferenz ist der Fachbereichsleiter für Bildung, Jugend und So-
ziales des Kreises Gütersloh. Vertreter ist die Leitung der Abteilung Arbeit und Soziales des Kreises 
Gütersloh. 
 
 

§ 4 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Geschäftsführung der Regionalplanungskonferenz wird von der Abteilung Arbeit und Soziales 

des Kreises Gütersloh, Sachgebiet „Behindertenhilfe“ wahrgenommen. 
 
(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind 
 

- Sitzungsdienst (Sitzungsvorbereitung und Protokollführung) 
- Zusammenführung und Weitergabe von Informationen 
- Vorbereitung von Presseveröffentlichungen durch die Pressestelle des Kreises Gütersloh 
- Koordination und Moderation von Arbeitsgruppen (soweit erforderlich). 
 

(3) Der Versand von Einladungen, Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten, Protokollen und sonsti-
gen Informationen erfolgt – soweit möglich – per Email an die Mitglieder. Bei Interesse können 
andere Akteure im Bereich „Eingliederungshilfe Wohnen sowie der Hilfen für Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten“ diese Informationen per Email erhalten. 

 
(4) Die Mitglieder der Regionalplanungskonferenz stellen der Geschäftsstelle auf Anfrage die zur Vor- 

und Nachbereitung der Sitzungen der Regionalplanungskonferenz notwendigen Informationen zur 
Verfügung. 

 
 

§ 5 
Ort und Termine 

 
Der Vorsitzende legt den Ort und die Termine der Sitzungen der Regionalplanungskonferenz fest. Die 
Einladung soll spätestens 3 Wochen vor der Sitzung mit Tagesordnung erfolgen. Die Sitzungen finden 
mind. einmal jährlich statt. Die Sitzungen sind öffentlich. 
 
 

§ 6 
Tagesordnung 

 
(1) Der Vorsitzende der Regionalplanungskonferenz setzt die Tagesordnung im Einvernehmen mit 

dem LWL fest. 
 
(2) Der Vorsitzende berücksichtigt bei der Aufstellung der Tagesordnung die Vorschläge der Mitglie-

der der Regionalplanungskonferenz. Die Vorschläge sind mindestens 5 Wochen vor Sitzungsbe-
ginn schriftlich bei der Geschäftsführung einzureichen. 

 
 

§ 7 
Arbeitskreise 

 
Die Regionalplanungskonferenz kann zur Vorbereitung und Vertiefung einzelner Fragestellungen und 
Themen Arbeitskreise bilden. Die Ergebnisse eines Arbeitskreises werden anschließend in der Regio-
nalplanungskonferenz beraten. An dem Arbeitskreis können auch sachkundige Personen beteiligt 
werden, die nicht Mitglieder der Regionalplanungskonferenz i.S.d. § 2 sind. 
 
 

§ 8 
Entscheidungen der Regionalplanungskonferenz 



 
(1) Die Regionalplanungskonferenz erarbeitet Entscheidungen mit empfehlendem Charakter. Emp-

fehlungen sollen möglichst im gegenseitigen Einvernehmen getroffen werden. Sofern dies nicht 
möglich ist, werden die Entscheidungen, soweit von den Mitgliedern der Regionalplanungskonfe-
renz im Einzelfall keine abweichende Regelung vereinbart wird, mit einfacher Mehrheit beschlos-
sen. Mehrheitsbeschlüsse können gegen die Stimmen des Kreises Gütersloh oder des LWL nicht 
gefasst werden. 

 
(2) Die Regionalplanungskonferenz ist bei fristgemäßer Einladung beschlussfähig. Sie gilt als be-

schlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
 
 

§ 9 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Änderungen der Geschäftsordnung können von allen Mitgliedern der Regionalplanungskonferenz 
vorgeschlagen werden. Änderungen bedürfen der Zustimmung der beiden Vertragspartner LWL und 
Kreis Gütersloh. Sie gelten als angenommen, wenn mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder nach 
§ 2 für diesen Vorschlag stimmen. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die Geschäftsordnung tritt mit Beschluss der Regionalplanungskonferenz in Kraft. 
 


